
Zwei Varianten zur Unternehmensbesteuerung
Verzicht auf Mindestbeteiligung soll Akzeptanz der Vorlage erhöhen
Die ständerätliche Wirtschaftskommis

sion gelangt bei der Unternehmens
steuerreform nochmals an die Kantone

Mit einer Variante die auf eine Mindest
beteiligung verzichtet und alle Anteils
eigner gleich behandelt sollen die Chan
cen der Steuerreform erhöht werden

fön Bern 12 Januar
Die ständerätliche Kommission für Wirtschaft

und Abgaben WAK hat sich am Freitag mit der
in der Differenzbereinigung befindlichen Unter
nehmenssteuerreform II befasst und sich über das

weitere Vorgehen ausgesprochen ein Entscheid
der mit Spannung erwartet worden war Die Bri
sanz liegt darin dass um die Verfassungsmässig
keit der vorgesehenen Teilbesteuerung von Divi
denden ein Rechtsstreit entbrannt ist Das Bun

desamt für Justiz hatte rechtliche Bedenken vor

gebracht während der Lausanner Rechtsprofes
sor Etienne Grisel die Vorschläge als verfassungs
konform beurteilt hatte Daneben wurden in den

letzten Wochen Stimmen aus der Wirtschaft laut
die die anvisierte Entlastung der Aktionäre gene
rell in Frage stellten und sich stattdessen im
Sinne eines radikalen Kurswechsels für eine Sen
kung des Gewinnsteuertarifs für Unternehmen
aussprachen

Gleichbehandlung aller Anteilseigner
Die WAK will von solch einem Schwenker aller

dings nichts wissen Die Senkung der Gewinn
steuern sei nicht ernsthaft diskutiert worden
sagte Kommissionspräsident Hannes Germann
Schaffhausen svp auf Anfrage Die unter

schiedliche juristische Beurteilung der Teilbe
steuerung von Dividenden hat dagegen Wirkung
gezeitigt Nach Anhörung der Verfasser der bei
den Rechtsgutachten hat die Kommission be
schlossen sich mitten in der Differenzbereini
gung nochmals an die Kantone zu wenden und
ihnen zwei Varianten zur Milderung der wirt
schaftlichen Doppelbelastung von Kapitalgesell

schaft und Aktionären zur Stellungnahme zu
unterbreiten

Die erste Variante gibt den Beschluss des
Ständerates wieder wonach Dividenden im Ge
schäftsvermögen noch zu 50 Prozent und im Pri
vatvermögen zu 60 Prozent besteuert werden sol
len der Nationalrat favorisiert einen Einheitssatz
von 50 Prozent die Teilbesteuerung soll aller
dings nur für Grossaktionäre gelten die zu mehr
als einem Zehntel an einer Aktiengesellschaft be
teiligt sind Die zweite Variante entspricht in den
Grundzügen dem ursprünglichen Bundesratsvor
schlag Sie verzichtet auf eine Mindestbeteiligung
womit alle Anteilseigner gleich behandelt wer
den und schlägt eine Teilbesteuerung im Ge
schäftsvermögen von 50 Prozent und im Privat
vermögen von 70 Prozent vor Die Kantone kön
nen die wirtschaftliche Doppelbelastung bei den
Anteilsinhabern mildern

Offenheit der Kantone erwartet

Gerntann betont dass die Mehrheit der Kommis
sion nach wie vor hinter der Version des Stände

rates stehe Sie erachte es allerdings als politisch
klug eine Alternative dazu anzubieten Auf diese
Weise könne man der verbreiteten Kritik an der

vorgesehenen Mindestbeteiligung von 10 Prozent
Rechnung tragen und die Akzeptanz der Vorlage
erhöhen tatsächlich würde damit der Linken in

ihrem Kampf gegen «Steuergeschenke für Gross
aktionäre» deutlich Wind aus den Segeln genom
men Der Kommissionspräsident erwartet dass
die Kantone gegenüber dent neuen Vorschlag
eine gewisse Offenheit zeigen und es sich gut
überlegen werden ob sie an ihrer Forderung nach
einer Mindestbeteiligung auch weiterhin fest
halten Die Finanzdirektorenkonferenz wird sich

bereits nächste Woche mit den Varianten be

fassen am 1 Februar will die WAK Anhörungen
mit den Kantonsvertretern durchführen An

schliessend wird sie sich für eine Variante ent

scheiden die im Rahmen der Unternehmens
steuerreform II in der Frühjahrssession weiter
behandelt werden soll
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